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Vorwort zur sechsten Auflage

Seit der Vorauflage haben vor allem fünf Gesetze der ZPO zum Teil erhebliche Änderungen
und Ergänzungen eingetragen. An erster Stelle ist zu nennen das Gesetz zur Einführung einer
zivilprozessualen Musterfeststellungsklage vom 12.7.2018 (BGBl. I S. 1151), in Kraft seit dem
1.11.2018. Dieses Gesetz ist mit den Vorschriften der §§ 606 ff. in die ZPO integriert worden und
wird in Band 2 des Kommentars umfassend kommentiert (vgl. Einleitung Rn. 227 ff.) Am 1.1.2018
endlich in Kraft getreten ist das schon 2013 beschlossene Gesetz zur Förderung des elektronischen
Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10.1.2013 (BGBl. I S. 3786; es begegnet bisweilen auch
unter der wohl als modern empfundenen Bezeichnung „eJustice-Gesetz 1“). Es hat zu zahlreichen
Änderungen und Ergänzungen der ZPO geführt, etwa §§ 130a, 130c, 130d, 169, 174, 298, 317,
371a und viele Normen mehr (vgl. Einleitung Rn. 216 ff.). Neu eingeführt wurde mit diesem
Gesetz ua auch in § 945a ein Schutzschriftenregister. Mit dem Gesetz zur Änderung von Vorschriften
im Bereich des Internationalen Privat- und Zivilverfahrensrechts vom 11.6.2017 (BGBl. I S. 1607)
sind zahlreiche Zustellungsregelungen geändert und ergänzt worden, ua die Vorschriften der
§§ 183 ff., 276, 339, 688, 1069, 1070 ZPO. Zu nur kleinen Änderungen in den Vorschriften der
§§ 130 und 169 ZPO ist es durch das Gesetz zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie vom
12.5.2017 (BGBl. I S. 1121) gekommen. Schließlich hat den Kommentar kurz vor Erscheinen der
Bandes 1 dieser Auflage noch das Gesetz zur Regelung der Wertgrenze für die Nichtzulassungsbe-
schwerde in Zivilsachen, zum Ausbau der Spezialisierung bei den Gerichten sowie zur Änderung
weiterer zivilprozessrechtlicher Vorschriften vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2633) ereilt (vgl. Einleitung
Rn. 234). Am bedeutsamsten: Die Regelung des § 26 Nr. 8 EGZPO hat Eingang gefunden in die
ZPO (§ 544 Abs. 1) und damit die Wertgrenze von 20.000 Euro als Zulässigkeitsvoraussetzung für
die Nichtzulassungsbeschwerde im Revisionsrecht entfristet. Beachtenswert sind auch die Änderun-
gen in §§ 72, 72a und 119a GVG im Interesse einer weiteren Spezialisierung der Spruchkörper (vgl.
Einleitung Rn. 222, 234).

Im Europäischen Zivilverfahrensrecht, ist Entwicklung insbesondere im Familienverfahren zu
verzeichnen, wo am 29.1.2019 die Güterrechtsverordnungen in Geltung getreten sind und eine
Reform der Scheidungs- und Kindschaftszuständigkeiten (Brüssel IIb-VO) am 1.8.2022 in Kraft
tritt. Eine grundlegende Überarbeitung der Zustellungs- und der Beweis-Verordnung ist anhängig,
wird jedoch nicht vor 2022 in Geltung treten und kann im dritten Band des Kommentars erst in
den Tendenzen angemerkt werden. Bedeutung für die ökonomischen Folgen des Brexit wird die
– im Anhang zum Beschluss des Rates über die Annahme des Austrittsvertrages nur teilweise adres-
sierte – Frage haben, wie sich künftig die jurisdiktionellen Beziehungen, insbesondere Urteilsaner-
kennung und Rechtshilfe im Verhältnis zum Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nord-
irland gestalten: Die Bedeutung eines freien Verkehrs von Zivilurteilen für freien Handel, die schon
in Art. 220 EWG erkannt wurde und mit dem Brüsseler Übereinkommen von 1968 Gestalt annahm,
wird Einbußen erfahren, wenn es nicht gelingt, dem Vereinigten Königreich die Mitgliedschaft im
Lugano-Übereinkommen zu eröffnen; in der Rechtshilfe ist immerhin der Rückzug auf die Haager
Instrumente (HBÜ, HZÜ) gesichert.

Bei den Autoren von Band 2 hat es eine Reihe von Änderung gegeben. Ausgeschieden aus
dem Kreis der Bearbeiter sind Professor Dr. Johann Braun, Professor Dr. Jürgen Damrau, Prof. Dr.
Dr. h.c. Volker Lipp und Richter am Oberlandesgericht a. D. Claus Wagner. Ihnen allen gebührt
unser herzlicher Dank für eine langjährige und individuell eindrückliche Kommentierung, die zum
Erfolg des Werks wesentlich beigetragen hat. Den Part von Herrn Damrau über den Zeugenbeweis
hat Herr Richter am Oberlandesgericht Alexander Weinland übernommen. Richter am Bundesge-
richtshof Dr. Kai Hamdorf kommentiert in der Nachfolge von Herrn Lipp das Beschwerderecht,
Herr Dr. Thomas A. Heiß die Vorschriften über das Wiederaufnahmeverfahren und den Urkunden-
und Wechselprozess, die bislang in den Händen von Herrn Braun lagen, sowie Frau Notarassessorin
Anja Forbriger die Vorschriften der §§ 802a bis 802l, vormals von Herrn Wagner bearbeitet. Neu
hinzugekommen ist Frau Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Eva Menges, die, neu in diesem
Kommentar, die Regelungen der Musterfeststellungsklage erläutert.

Bearbeitungsstand ist Frühjahr 2020, wobei an zahlreichen Stellen neuere Rechtsprechung und
Literatur berücksichtigt werden konnte.

Im Juli 2020 Herausgeber und Verlag

IX
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